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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Bildungsveranstaltungen des 
Borromäusverein e. V. 
 

Geltungsbereich 
Die folgenden Geschäftsbedingungen regeln 
das Verhältnis zwischen Teilnehmer/innen an 
Bildungsveranstaltungen des Borromäusverein 
e.V und dem Borromäusverein als 
Veranstalter. Für Veranstaltungen, die mit 
Kooperationspartnern durchgeführt werden, 
gelten ggf. gesonderte Bedingungen. 
 

Anmeldung 
Mit der Anmeldung erkennt der 
Teilnehmer/Auftraggeber die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Bildungsveran-
staltungen des Borromäusverein e. V. an. Die 
Anmeldung zu Veranstaltungen muss 
grundsätzlich schriftlich unter Angabe aller im 
Anmeldeformular geforderten Daten erfolgen. 
Anmeldungen über das Internet oder per E-
Mail sind nur in gekennzeichneten 
Ausnahmefällen möglich. Die Anmeldung für 
eine Veranstaltung ist verbindlich und 
verpflichtet zur Zahlung der festgesetzten 
Teilnahmegebühren. Eine schriftliche 
Bestätigung der Anmeldung erfolgt 
grundsätzlich nach dem Anmeldeschluss. 
 

Zahlungsweise 
Die Teilnahmegebühren werden in der Regel 
im Anschluss an die Veranstaltung in Rechung 
gestellt, in Einzelfällen auch vorab berechnet. 
 

Rücktrittsvorbehalt 
Der Borromäusverein e.V. ist berechtigt, das 
Seminar nach dem jeweils gesetzten 
Anmeldeschluss abzusagen, wenn die 
notwendige Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht ist.  
Sollten sich sonstige für die Seminar-
durchführung wesentliche Bedingungen (z.B. 
Krankheit des vorgesehenen Trainers/ 
Dozenten) innerhalb von 10 Arbeitstagen vor 
Seminarbeginn ändern, ist der Borro-
mäusverein e. V. berechtigt, das Seminar 
abzusagen. Ggf. bereits gezahlte Seminar-
gebühren werden in diesem Fall unverzüglich 
zurückerstattet und wenn möglich ein 
Ersatztermin angeboten.  
In allen Fällen werden darüber hinausgehende 
Ansprüche, insbesondere Schadensersatz-
ansprüche, gleich welcher Art und aus 
welchem Rechtsgrund, sofern sie nicht aus 
vorsätzlichem oder grob fahrlässigen Verhalten 
des Borromäusverein e.V. oder dessen 
Erfüllungsgehilfen resultieren, nicht akzeptiert 
und abgelehnt.  
Nicht in Anspruch genommene Einzel-
leistungen (z.B. Mahlzeiten) werden grund-
sätzlich nicht erstattet. 
 

Stornierung / Abmeldung 
Stornierungen können nur schriftlich per Post 
oder per E-Mail erfolgen. Es gilt das Datum 
des Poststempels. 
Es gelten die folgenden Stornofristen und 
Gebühren: 
Stornierung ab 28 Tage vor Beginn: 50 % der 
gesamten Teilnahmegebühr 
Stornierung ab 14 Tage vor Beginn: 75% der 
gesamten Teilnahmegebühr 
Stornierung ab 3 Tage vor Beginn: 100% der 
gesamten Teilnahmegebühr 
Bei Nichterscheinen oder vorzeitiger 
Beendigung ist die volle Teilnahmegebühr zu 
zahlen. Eine Gebührenerstattung bei Absage 
wegen Krankheit, Urlaub und anderen beim 
Teilnehmer liegenden Gründen ist nicht 
möglich. 
Der Borromäusverein e.V. übernimmt keine 
Haftung bei Beschädigungen, Unglücksfällen, 
Verlusten, Verspätungen oder sonstigen 
Unregelmäßigkeiten. 
 
Rechte an Arbeitsunterlagen  
Die Arbeitsunterlagen der jeweiligen 
Veranstaltung sind urheberrechtlich geschützt. 
Die Teilnehmer sind nicht befugt, Ar-
beitsunterlagen und Teilnehmer-Handbücher 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Urhebers zu kopieren und/oder Dritten 
zugänglich zu machen. In einigen Seminaren 
wird Software eingesetzt, die durch Urheber-
schutz geschützt ist. Diese Software darf 
weder kopiert noch aus dem Seminarraum 
entfernt werden. Der Borromäusverein e. V.  
übernimmt keinerlei Schadensersatzan-
sprüche, die durch Viren auf kopierten 
Datenträgern entstehen könnten.  
 
Erfüllungsort, Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist Bonn. Gerichtsstand im 
Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist gleichfalls 
Bonn. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder 
Teile solcher Bestimmungen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten 
die gesetzlichen Regelungen. 
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